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Im Zivilgesetzbuch werden freiheitsbeschrankende Massnahmen erstmals einheitlich geregelt

Entscheiden, informieren, einschranken,

protokollieren

Freiheitsbeschrankende Massnahmen werden in vielen
Institutionen angewendet. Das geschah bisher in einer
rechtlichen Grauzone. Das neue Erwachsenenschutzrecht

setzt Leitplanken. Die hohe Verantwortung der Ent-
scheidungstréger bleibt aber bestehen.

Robert Hansen

Mit dem Erwachsenenschutzrecht werden auch die freiheitsbe-
schrankenden Massnahmen erstmals gesetzlich erwdhnt — mit
Interpretationsspielraum. Im revidierten Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch betreffen drei Artikel explizit solche Massnahmen.
Der erste Artikel regelt die Verhaltnismassigkeit: «Die Wohn- oder
Pflegeeinrichtung darf die Bewegungsfreiheit der urteilsunfahi-
gen Person nur einschranken, wenn weniger einschneidende
Massnahmen nicht ausreichen oder von vornherein als ungenu-
gend erscheinen.» Die Massnahmen miissen dazu dienen, «eine
ernsthafte Gefahr flir das Leben oder die korperliche Integritat
der betroffenen Person oder Dritter abzuwenden» oder «eine
schwerwiegende Stérung des Gemeinschaftslebens zu beseiti-
gen». Das ZGB schreibt weiter vor, dass vor der Einschrankung der
Bewegungsfreiheit einer betroffenen Person erklért wird, was ge-
schieht, warum die Massnahme angeordnet wird, wie lange diese
voraussichtlich dauert und wer sich wahrend dieser Zeit um die
betroffene Person kiimmert. Die Einschrankung der Bewegungs-
freiheit muss so bald wie mdglich wieder aufgehoben und regel-
massig auf ihre Berechtigung hin Giberpriift werden.

Im zweiten Artikel sind Protokollierung und Information geregelt:
«Uber jede Massnahme zur Einschréankung der Bewegungsfreiheit
wird Protokoll gefiihrt.» Dabeil wird festgehalten, wer eine Mass-
nahme anordnet, was sie bezweckt und wie lange sie dauert. Da-
riber informiert wird auch jene Person, die die Interessen einer
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Person bei medizinischen Massnahmen vertritt. Eine Wohn- oder
eine Pflegeeinrichtung beaufsichtigende Stellen erhalten zudem
ein Einsichtsrecht in die Akten.

Der dritte Artikel regelt die Rolle der Erwachsenenschutzbehérde.
Diese kann im Zusammenhang mit einschrankenden Massnah-
men von Betroffenen wie auch nahestehenden Personen schrift-
lich kontaktiert werden. Stellt sie fest, dass eine Massnahme nicht
den gesetzlichen Vorgaben entspricht, wird die Massnahme gean-
dert oder aufgehoben. Bei Bedarf wird die Aufsichtsbehoérde der
Einrichtung informiert.

Bessere Dokumentation

Und wie tangieren die kiinftigen Gesetzesartikel die Arbeit in den
Heimen und Institutionen? «Nach meiner Einschétzung sind die
Auswirkungen in unserer Institution nicht gravierend. In Einrich-
tungen, die sich schon bisher mit dem Thema auseinandergesetzt
haben, werden sich Abldufe vermutlich nicht gross verdndern.
Aber es wird wichtiger, eine gute Dokumentation zu fithren», sagt
Clemens Moser, Leiter des Wohnheimes Tangram in Bubendorf
(BL) mit Studios fiir 24 Menschen mit schwersten und mehrfa-
chen Behinderungen. «Ich flihre einen relativ jungen Betrieb, und
der Aufbau der entsprechenden Kultur sowie von verbindlichen
Regeln braucht etwas Zeit. Gesetzliche Regelungen geben in so ei-
ner Situation Struktur.» Das dereinst einzufithrende Erwachse-
nenschutzgesetz empfindet Clemens Moser auch als Entlastung,
wenngleich durch den Interpretationsspielraum weiterhin eine
hohe Verantwortung auf der Einrichtung laste. «<Das Gesetz muss
einen grossen Rahmen vorgeben. Das geschieht nun. Das
menschliche Leben ist aber naturgemaéss so vielgestaltig, dass
sich nicht alles in Gesetzen abbilden l&sst. Hier setzt die Arbeit
von Verbanden, von Einrichtungen, der gesetzlichen Vertreter und
der Aufsichtsbehdrden ein.» Die Sektion Curaviva beide Basel,
heute SUbB, hat sich schon langere Zeit ausfithrlich mit dem
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Thema beschaftigt und im letzten Jahr eine gut besuchte Tagung
durchgefiihrt. Im Wohnheim Tangram werden die Bewohnenden
nicht durch Gurten fixiert. «Diese Massnahme verwenden wir
nicht. Mir ist aber von Einrichtungen mit anderer Klientel be-
kannt, dass dies immer wieder mal vorkommt. Wichtig erscheint
mir, dass dies kommuniziert und stets tiberpriift wird.» Entschei-
dend sei auch der Austausch unter Fachleuten. Denn wo beginnt
eine Fixierung? «Ist ein Seitengitter eines Bettes nur ein Schutz
vor einem Sturz, oder dient es dazu, Freiheit einzuschranken? Bei-
des ist mdglich. Es hilft nichts, das Gitter zu verbieten. Vielmehr
muss die Situation beobachtet und thematisiert werden», betont
Clemens Moser. Entscheide iiber freiheitsbeschrankende Mass-
nahmen mussten haufig vor Ort getroffen werden, um beispiels-
weise akute Notsituationen zu bewéltigen. «Die Massnahmen
mussen schriftlich festgehalten werden, die Leitung muss davon
wissen und gegebenenfalls Behdrden und Angehdrige informie-
ren.»

Leitfaden fiir Kinder- und Jugendarbeit
Urs Kithnis, Gesamtleiter des Zentrums fuir Sonderpadagogik auf
der Leiern in Gelterkinden und Vorstand von Curaviva Schweiz,

eit von Heimbewohnende!

dusserte sich im Schwerpunkt «Freiheitsbeschrankende Mass-
nahmen» in der Fachzeitschrift Curaviva vom Juni 2008: «Es ist gut
moglich, dass wir in den Heimen bisher zu wenig sensibel waren
furr die rechtlichen Aspekte und diese zu wenig in die Analyse und
die Lésungssuche mit einbezogen haben. Da gibt es einen Nach-
holbedarf.» Das neue Erwachsenenschutzrecht tangiert Kithnis
Arbeit nicht, wie er nun erlautert. Die Freiheitsrechte gelten ent-
sprechend der Fahigkeit des Kindes oder des Jugendlichen, Selbst-
verantwortung zu Ubernehmen. «In Institutionen des Kinder- und
Jugendbereichs bleibt - anders als in Erwachseneneinrichtungen
— ein Spielraum fiir die Erziehenden, einschrankende disziplina-
rische Massnahmen zu treffen. Das Kindeswohl ist die Richt-
schnur. Aber wenn wir die im Gesetz formulierten Kriterien — zu
denen wir nicht verpflichtet sind - auch fiir uns als massgebend
betrachten, fahren wir gut und man kann nichts falsch machen.»
Das neue Erwachsenenschutzrecht empfindet er als Entlastung
fir das Personal in Institutionen. «Das Gesetz definiert klar, was
als bewegungsbeschrankende Massnahme gilt, und man kann
sich darauf berufen. Ich finde das Gesetz gut und auch praktika-
bel.» In seiner Institution komme es immer wieder zu «kritischen
Ereignissen». Aber nur ein bis zwei pro Jahr davon flihrten zu be-
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wegungsbeschrankenden Massnahmen. Klar geregelt sind die da-
rauf folgenden Schritte: «Wir haben seit zwei Monaten eine Art
Formular, das von der Person ausgefiillt werden muss, die Mass-
nahmen ergreift. Diese Meldung geht an die vorgesetzte Stelle so-
wie die Erziehungsberechtigten und je nachdem auch an die kan-
tonalen Behorden, wenn eine dauernde oder wiederholte Fixie-
rung notwendig ist.» Aufgrund eines konkreten Falls in einem Ba-
selbieter Heim wurde vom Kanton eine Arbeitsgruppe einberufen,
um einen Gesetzesvorschlag zu erarbeiten, der nun im Entwurf
vorliegt. Dieser gilt fiir Institutionen fiir erwachsene Menschen
mit Behinderung, aber auch - und das sei den Verantwortlichen
noch kaum bewusst - fiir Pflegeheime und Spitaler. Noch sei al-
lerdings unklar, ob der Kanton Basel-Landschaft dieses Gesetz
einfiihrt oder doch die Anderungen im ZGB abwartet. Sicher sei,
dass die bewegungsbeschrankenden Massnahmen vermehrt in
Fachkreisen diskutiert werden. «Aufsichtsorgane wie auch die
Verbande wurden aktiv. Das Thema wird bewusst angegangen.
Die Regionalverbande lancieren beispielsweise Ende Jahr eine
Orientierung fiir Heimleitende», sagt Urs Kithnis. Die Offentlich-
keit interessiere sich flir die Thematik allerdings kaum - trotz Me-
dienwirbel.

Bereits gesetzeskonform

«Generell gehe ich nicht davon aus, dass das neue Erwachsenen-
schutzrecht Auswirkungen auf unser Pflegezentrum haben wird,
da wir bereits heute die anerkannten Rechtsgrundsétze, die neu
explizit ins Gesetz aufgenommen werden, leben», sagt Regine
Dubler, Zentrumsleiterin des «dandelion» in Basel. «Fiir uns ist es
eine Selbstverstandlichkeit, dass Massnahmen immer dem Wohl
beziehungsweise Schutz der Betroffenen dienen und verhaltnis-
massig sein miissen. Auch die Dokumentationspflicht ist Be-
standteil unseres Pflegealltags.» Im Pflegezentrum fiir demenz-
kranke Menschen wirken verschiedene Massnahmen bewe-
gungseinschrénkend: Die Aussentiiren kénnen nur mit einem
Code gedffnet werden. Auch der Lift ist mit einer speziellen Steue-
rung ausgestattet. «Dies verstehen wir als notwendigen Schutz
der Bewohnerinnen und Bewohner», sagt Regine Dubler. Fixierun-
gen oder sogenannte Schwedenstiihle werden nicht angewendet,
und die Menschen sind auch nicht medikamentds ruhiggestellt.
Medikamente, die primadr fiir eine innere Ausgeglichenheit sorgen
sollen, verschreiben die Hausérzte — unter Einbezug der Angeho-
rigen. Bettgitter kommen bei Bedarf zum Einsatz und sollen als
Orientierungshilfe dienen. «Unruhezustdnden begegnen wir mit
Spaziergdngen, integrativer Validation nach Richard (Fachzeit-
schrift Dezember 2004, Anm. d. Red.), Entspannungsbadern oder
Snoezeln, wo verschiedene Sinne stimuliert werden. Der milieu-
therapeutische Ansatz trédgt zudem zum Wohlbefinden bei», be-
schreibt Regine Dubler Aktivitdten, um bewegungseinschran-
kende Massnahmen bei Menschen mit Demenz moglichst zu
verhindern. Die kleinen Wohngruppen sind demenzgerecht ein-
gerichtet und bieten so einen Rahmen, der Sicherheit und Orien-
tierung schafft.

Personalknappheit kein Grund

Laut Peter Mosch Payot, Dozent fiir Sozial- und Strafrecht an der
Hochschule Luzern — Soziale Arbeit, verbessert sich durch das
neue Erwachsenenschutzrecht die Rechtsstellung der urteilsun-
fahigen Personen bei medizinischen und bewegungseinschréan-

kenden Massnahmen und damit auch die Rechtssicherheit. Einer
der Rechtfertigungsgriinde ist eine «schwerwiegende Stérung des
Gemeinschaftslebens». Es sei wenig prazis umschrieben, was da-
mit genau gemeint sei. «Schon die Botschaft erwahnte, dass inso-
weit das Verhdltnismassigkeitsprinzip besondere Beachtung ver-
dient und dass dank guter Uberwachung durch das Pflegeperso-
nal unzumutbare Stérungen des Gemeinschaftslebens oft ver-
meidbar seien. Beschrénkte personelle Ressourcen dirfen also
nicht Rechtfertigung fiir bewegungsbeschrankende Massnahmen
sein», betont Peter Mdsch Payot.

Klarheit des Gesetzgebers vermisst er bei der Aufsicht von Wohn-
und Pflegeeinrichtungen: «In sehr vielen Institutionen leben Men-
schen, die bezliglich bestimmter Fragen oder bestimmter Situa-
tionen nicht urteilsfahig sind. Das Bundesrecht verlangt somit,
dass ein grosser Teil der sozialpddagogischen Institutionen und
Pflegeeinrichtungen unter Aufsicht zu stellen ist. Es ist den Kan-
tonen Uiberlassen, wie sie diese gestalten und ausiiben. Es ist zu
hoffen, dass die Kantone die Einfithrung des neuen Erwachsenen-
schutzrechtes zum Anlass nehmen, die geltende Aufsichtspraxis
beziiglich Bewohnendenrechten zu Giberpriifen und klar, prakti-
kabel und zielgerichtet zu regeln und wahrzunehmen.»

Fehlende Regelung

Schwierig sei bei Bewohnenden von Heimen und Institutionen
generell die Einschdtzung der Urteilsfahigkeit. Nur fir bewe-
gungseinschrankende Massnahmen fiir Urteilsunfahige besteht
aber eine bundesrechtliche Vorgabe: «Fragen zu bewegungsbe-
schrankenden Massnahmen, die bei urteilsfahigen Personen ge-
gen deren Willen angewendet werden, sind hingegen weiterhin
nicht geregelt. Das ist bedauerlich. Es ist zu hoffen, dass die kan-
tonalen Gesetzgeber gegeniiber den Institutionen - und in Zu-
sammenarbeit mit ihnen — entsprechende Rahmenbedingungen
schaffen. Aus Praktikabilitdtsgriinden sollten sich diese an die
bundesgesetzlichen Voraussetzungen bei Urteilsunfahigen an-
lehnen.» So komme den noch zu erarbeitenden kantonalen Vor-
gaben eine grosse Bedeutung zu. «Die Bewohnenden, aber auch
die Einrichtungen und die Mitarbeitenden haben ein Anrecht auf
klare Richtlinien.»

Bewegungsbeschrankende Massnahmen flir Urteilsunfahige
missen kiinftig protokolliert werden. Die Heime pflegen diesbe-
zliglich heute keine einheitliche Praxis. In den meisten Institutio-
nen dirfte durch das Erwachsenenschutzrecht der administra-
tive Aufwand zunehmen, glaubt Peter Mésch Payot. «Organisato-
risch ist insbesondere klar zu definieren, wer intern fiir die Mass-
nahmen zustdndig ist und wie das Verfahren aussieht.»

Flir Angehorige oder gesetzliche Vertreter von urteilsunfahigen
Personen, die in ihrer Bewegungsfreiheit einschrénkt werden, be-
steht laut neuem Bundesgesetz kein eigentliches gesetzliches
Mitspracherecht. «<Der Entscheid liegt bei der Wohn- oder Pflege-
einrichtung. Informations-, Einsichts- und Beschwerderecht fiih-
ren dazu, dass die Wohn- und Pflegeeinrichtungen gut beraten
sind, die Massnahmen gegentiber den nachsten Angehérigen und
zumindest gegenliber den informationsberechtigten Personen of-
fenzulegen. In vielen Fallen wird ein Dialog auch mit den Angeho-
rigen sinnvoll sein, wo dies zeitlich und sachlich méglich ist.»

1 1 CURAVIVA 5109



	Im Zivilgesetzbuch werden freiheitsbeschränkende Massnahmen erstmals einheitlich geregelt : entscheiden, informieren, einschränken, protokollieren

